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 Sparkasse Offenburg/Ortenau  (BLZ 664 500 50) 205 45  Swift-BIC: SOLADES 1 OFG IBAN DE 80 6645 0050 0000 0205 45 
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Landratsamt Ortenaukreis - Postfach 19 60 - 77609 Offenburg 
 

 
 
 
 
4. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemein-
schaft Ettenheim 
Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 07.08.2020 haben Sie uns über die beabsichtigte Änderung der Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans informiert und um Stellungnahme gebeten. 
 
Im Einzelnen nehmen wir zu dem o.g. Flächennutzungsplan wie folgt Stellung. Bei Fragen wen-
den Sie sich an das jeweilige Fachamt. 
 
I. Baurechtsamt 
Ansprechpartner/-in: Herr Manz   Telefonnummer: 0781 805 1221 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans bedarf der Genehmigung durch das Landratsamt Or-
tenaukreis (§§ 6 Abs. 1 und 203 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 1 BauGB-DVO). Eine abschließende 
Stellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit des Bauleitplans kann derzeit nicht erfolgen. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans ist nach Feststellungsbeschluss mit allen erforderli-
chen Unterlagen (Protokolle Gemeinderatssitzungen, Bekanntmachungsnachweise, Stellung-
��������	
��	����������	��������������	�����	�����
�������������������������	��������	 
tenaukreis zur Genehmigung vorzulegen. Hierzu gehört auch ein Nachweis über die Einstellung 
der ortsüblichen Bekanntmachung und der Nachweise in das Internet entsprechend § 4 a Abs. 
4 BauGB. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir auf Folgendes hin: 
Nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB sind Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind ortsüblich bekannt zu machen. Hierzu gehören auch vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange. Sollten in der öffentlichen Bekanntmachung 
umweltbezogene Informationen fehlen, handelt es, sich je nach Umfang der fehlenden Informa-
tionen, um einen nach § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB beachtlichen Formfehler.  
 

 
 
 
Planungsbüro Fischer 
Günterstalstraße 32 
79100 Freiburg 
 
 
 

Baurechtsamt 
Untere Baurechts- u. Denkmalschutzbehörde 
Badstraße 20 � 77652 Offenburg 
 

Servicezeiten: Mo. - Fr. 08:30 - 12:00 Uhr 
 Do. 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       

Unser Zeichen: P2020078/12 
Unsere Nachricht vom:       
 

Bearbeiter: Herr Manz 
Zimmer: 244 A 
Telefon: 0781 805 1221 
Telefax: 0781 805 9633 
E-Mail: stephan.manz@ortenaukreis.de 
 
Datum: 21:09.2020 
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Die Zustimmung des Regierungspräsidiums Freiburg als höhere Raumordnungsbehörde, des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein und den darüber hinaus beteiligten Träger öffentlicher 
Belange wird vorausgesetzt. 
 
Es werden folgende Anregungen vorgebracht: 
 
Zeichnerischer Teil: 
Für das Verfahren zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans sind die gewählten Darstellun-
gen der Herausnahmen von Flächen (RI1 und RI 4) sinnvoll. Den zum Feststellungsbeschluss 
gehörigen Plänen sollten die künftigen Darstellungen der Flächen, also landwirtschaftliche Flä-
chen, zugrunde gelegt werden. Bei Ziffer 5.4 der Begründung könnte ergänzend die nach 
Rechtskraft der 4.Änderung geltende Darstellung verbal ergänzt werden. 
 
Begründung: 
Verfahrensablauf: Dort ist durchgängig von der 4. Änderung zu sprechen. 
 
Ziffer 1.1, zweiter Absatz: ������������	�
����������������
����������������
���������������	�

�������������������������
��������������
������������������������
����������� ��������!����

der Begründung). 
 
Ziffer 3.1: Nach unseren Kartendarstellungen liegt das Biotop östlich der geplanten Wohnbau-
flächendarstellung. 
 
Ziffer 5.1, ET 2: Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des ����������������!���
- und 
!����"�������!�����
����#������#��������������!
�llungnahme vom 22.08.2014 darauf hin, dass 
sich der Bebauungsplan nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt und somit 
einer Genehmigung bedarf. Der Bereich des Geltungsbereichs des ����������������!���
- 
����!����"�������!�����
����wurde unseres Wissens zwischenzeitlich im Flächennutzungsplan 
nicht geändert. Der Bebauungsplan wurde bislang nicht von uns genehmigt. Wir gehen deshalb 
davon aus, dass der Bebauungsplan noch keine Rechtskraft erlangt haben kann und bitten um 
Überprüfung. 
 
Ziffer 5.3, KA 1: Vor einigen Jahren wurden Vorgespräche mit u.a. dem Regierungspräsidium 
Freiburg und dem Regionalverband Südlicher Oberrhein bzgl. der Erweiterung des Solarparks 
nach Westen geführt. Ergebnis dieser war, dass für das Vorhaben ein Zielabweichungsverfah-
ren erforderlich ist. Ob dieses positiv abgeschlossen werden kann, war zum damaligen Zeit-
punkt (Januar 2016) fraglich. Ob sich an dieser Bewertung durch die Fortschreibung des Regio-
nalplans etwas geändert hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Hierzu verweisen wir auf die Stel-
lungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg und des Regionalverbands Südlicher Ober-
rhein.  
 
Ziffer 5.3, GR 1: In der Übernahme im zeichnerischen Teil sollte entsprechend der 3. Änderung 
noch die maximal zulässige Verkaufsfläche ergänzt werden (VK max = 1.200 m²). Gleiches gilt 
für die Fläche RU 2 (VK max = 1.352 m²). 
 
Ziffer 5.4, RI 2: Dort sollte noch, wie bei RI 3, beispielhaft aufgezählt werden, um welche ggf. 
lärmintensiven Infrastruktureinrichtungen es sich hierbei handeln könnte. Zumal auf Seite 24 
ausgesagt wird, dass es nach Aussage der Gemeinde keine Alternative zum Standort der Flä-
chenausweisung gibt. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich die dort geplante Nutzung be-
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reits konkret abzeichnet. Die städtebaulich beabsichtigten Nutzungsarten von kommunalen Inf-
rastruktureinrichtungen könnte bei späteren Fragen hinsichtlich der Entwicklung eines Bebau-
ungsplans aus dem Flächennutzungsplan durchaus von Bedeutung sein. 
 
Seite 24, RI 1: Dort wird ausgesagt, dass die Flächenausweisung für eine konkrete Betriebser-
weiterung in räumlicher Nähe erfolgt. In Ziffer 5.4 wird die Darstellung der Fläche RI 1 mit einem 
besseren Grundstückszuschnitt und nicht einer konkreten Betriebsweiterung begründet. 
 
II. Vermessung und Flurneuordnung 
 
untere Vermessungsbehörde: 
Ansprechpartner/-in: Herr Komenda   Telefonnummer: 0781 805 1877 
 
Zur geplanten 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Etten-
heim bestehen keine Bedenken oder Anregungen. 
 
untere Flurneuordnungsbehörde: 
Ansprechpartner/-in: Herr Jäger   Telefonnummer: 0781 805 1901 
 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines laufenden oder geplanten Flurneuordnungs-verfah-
rens. Es bestehen keine Bedenken oder Anregungen. 
 
III. Amt für Landwirtschaft 
Ansprechpartner/-in: Herr Krüger   Telefonnummer: 0781 805 7130 
 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans der VVG Ettenheim sieht Neuausweisungen von 
Planungsgebieten in einem Umfang von rund 14,48 ha vor. Davon sind 12,09 ha landwirt-
schaftliche Flächen. Aus dem Flächennutzungsplan sollen ca. 6,19 ha Flächen herausgenom-
men werden. Der Nettoverbrauch von landwirtschaftlichen Flächen beträgt durch die Planungen 
zur 4. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
der VVG Ettenheim ca. 5,9 ha. 
 
Änderungsbereiche mit landwirtschaftlicher Betroffenheit 
 
5.1 Stadt Ettenheim 
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Stadtrand von Ettenheim (Änderungsfläche ET 1) 
Größe: ca. 0,23 ha in leichter Hanglage. Die Fläche ist als Vorrangflur II dargestellt und wurde 
als Ackerland genutzt. Die Bodenqualität entsprach einer Vorrangfläche I. Die Fläche war voll 
erschlossen und voll maschinell bewirtschaftbar.  
 
5.2 Stadt Mahlberg 
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markung Mahlberg am Stadtrand von Mahlberg (Änderungsfläche MA 1)  
Größe: ca. 1,76 ha. Die Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und wird als Ackerland genutzt. 
Die Schlaglängen betragen bisher ca. 260 m und zukünftig 120 m. Die Bodenqualität entspricht 
einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist erschlossen und voll maschinell bewirtschaftbar. Der Flä-
chenzuschnitt ist nicht rechteckig sondern entspricht einem Parallelogramm.  
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markung Mahlberg am Stadtrand von Mahlberg (Änderungsfläche MA 2)  



- 4 - 
 

 

Größe: ca. 1,98 ha. Die Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und wird als Ackerland genutzt. 
Die Bodenqualität entspricht einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist erschlossen und voll maschi-
nell bewirtschaftbar. Der Flächenzuschnitt ist bedingt durch das großzügig dimensionierte und 
nur teilweise genutzt Lager der Fa. Kern unregelmäßig geformt.  
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�m Orts-
rand von Orschweier (Änderungsfläche OR 1) 
Größe: ca. 3,55 ha. Die Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und als Ackerland genutzt. 
Die Bodenqualität entspricht einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist erschlossen und voll maschi-
nell bewirtschaftbar. Der Flächenzuschnitt ist regelmäßig und weitgehend rechteckig geformt. 
Die Größe der landwirtschaftlichen Schläge wird verkleinert. Die beiden vorhandenen großen 
Bewirtschaftungsschläge werden um die Hälfte verkleinert. 
 
5.3 Gemeinde Kappel Grafenhausen 
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bestehenden Solaranlage (Änderungsfläche KA 1) 
Größe: ca. 2,39 ha. Die Fläche ist keine landwirtschaftliche Fläche. 
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sen (Änderungsfläche GR 2) 
Größe: ca. 1,69 ha. Hierzu verweisen wir auf unsere Stellungnahmen zum B-"���
������ober-
����
###�$ 
 
5.4 Gemeinde Ringsheim 
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���arkung Rings-
heim westlich der nur teilweise bebauten vorhandenen Gewerblichen Baufläche (Änderungs-
fläche RI 1) 
Größe: ca. 2,33 ha. Die Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und als Ackerland genutzt. 
Die Bodenqualität entspricht einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist voll erschlossen und voll ma-
schinell bewirtschaftbar. Der Flächenzuschnitt ist weitgehend regelmäßig geformt.  
Den Unterlagen kann nicht entnommen werden um welche Flächen es sich handelt. Wir gehen 
aber davon aus, dass entweder die Größe der landwirtschaftlichen Schläge verkleinert oder die 
Länge um ca. die Hälfte von 250 m auf 130 m verkürzt wird.  
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��������	
'��	�heim 
(Änderungsfläche RI 2) 
Größe: ca. 0,55 ha. Die Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und nicht landwirtschaftlich ge-
nutzt. 
Die Bodenqualität entspricht einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist voll erschlossen und voll ma-
schinell bewirtschaftbar. Der Flächenzuschnitt ist regelmäßig geformt.  
 
Ergänzung Gemei�������������
���������
#����� ��� ���
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��������	
'��	�����
()�de-
rungsfläche RI 3) 
Größe: ca. 0,55 ha. Die nicht bebaute Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und nicht landwirt-
schaftlich genutzt. 
Die Bodenqualität entspricht einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist voll erschlossen und voll ma-
schinell bewirtschaftbar. Der Flächenzuschnitt ist unregelmäßig geformt. 
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östlichen Ortsrand von Ringsheim (Änderungsfläche RI 4) 
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Größe: ca. 2,02 ha. Die Fläche ist als Vorrangflur I dargestellt und wird als Ackerland genutzt. 
Die Bodenqualität entspricht einer Vorrangfläche I. Die Fläche ist voll erschlossen und voll ma-
schinell bewirtschaftbar. Der Flächenzuschnitt ist weitgehend regelmäßig rechteckig geformt. 
 
Flächenwertigkeit 
 
Die von der 4. Änderung des o. g. Flächennutzungsplans betroffenen landwirtschaftlichen Flä-
chen werden ackerbaulich genutzt. 
Es handelt sich beinahe durchwegs um Flächen bester Bodenqualität der Vorrangflur Stufe I. 
Diese hochwertigen und ackerfähigen Böden sind laut Regionalplan 2016 (3.0.2 + Begrün-
dung) zur Erfüllung ihrer vielfältigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aufgaben für die 
Landwirtschaft zu erhalten und zu sichern. Landbauwürdige Flächen dürfen nur soweit als es 
überwiegend öffentliche Belange erfordern und nur in unbedingt notwendigem Umfang für Sied-
lungen und sonstige bauliche Anlagen in Anspruch genommen werden (3.0.9 + Begründung). 
Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen ist insbesondere deshalb als gravierend einzustufen, 
da in den letzten Jahrzehnten sehr viele Flächen verloren gegangen sind, die ursprünglich rein 
landwirtschaftlichen Zwecken zur Verfügung standen. Als Ursache der Verluste ist vor allem 
eine starke Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Bauvorhaben zu nennen. Die 
Standorte des Rheintals mit ihrer ebenen Lage, guten Böden und optimaler Wasserversorgung 
sind die Orte, die eine weitgehend ressourcenschonende Produktion von hochwertigen Nah-
rungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen in der Region erlauben. Der Schutz und der Er-
halt des fruchtbaren Ackerlandes liegen im Interesse der Allgemeinheit. Insofern bedauern wir, 
dass mit den Änderungen im Flächennutzungsplan und der daraus folgenden Bebauung wei-
tere Flächen verloren gehen werden. Jeder Flächenverlust wird die Betriebe schwächen. Bei 
Bedarf sind den Bewirtschaftern gleichwertige Ersatzflächen zuzuweisen. 
 
Abstände zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
 
Die Planungsgebiete sind z.T. von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Daher ist mit 
den für die Landwirtschaft ortsüblichen charakteristischen Emissionen (Lärm, Staub, Gerüchen, 
möglicher Abdrift von Pflanzenschutzmittel ...) zu rechnen.  
Zum Schutz vor der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln ist gegenüber Ackerkulturen ein Abstand 
von 10 m einzuhalten, der durch eine 2 bis 3-reihige, dichte, mindestens 1,50 m hohe Ab-
schirmhecke auf zwei Drittel, also 6,70 m, reduziert werden kann.  
Bei Anbau von Sonderkulturen sind Schutzstreifen mit einer Breite von 20 m anzulegen. Die 
Breite des Schutzstreifens kann bei Pflanzung einer 2 bis 3-reihigen, dichten, mindestens 1,80 
m , 2,50 m hohen Abschirmhecke um 1/3 auf 13,30 m verringert werden.  
Aus fachtechnischer Sicht weisen wir darauf hin, dass die entsprechenden Abstandsflächen im 
Rahmen der Bebauungsplanung aufgenommen und eingeplant werden.  
 
Umweltbericht / Scoping 
 
Hinsichtlich des Untersuchungsbereichs und des Untersuchungsumfangs im Rahmen des Um-
weltberichtes / Scoping ergibt sich folgendes: 
Im Rahmen der Umweltprüfung sind bei den Umweltbelangen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Be-
lange der Landwirtschaft nicht aufgeführt. Allerdings sind bei der Aufstellung der Bauleit-pläne 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchst. b) die Belange der Land- und Forstwirtschaft insbesondere zu be-
rücksichtigen. Außerdem schreibt § 1 a Abs. 2 BauGB den sparsamen und schonenden Um-
gang mit Grund und Boden vor. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen 
Umfang genutzt und einer anderen Nutzung zugeführt werden. 
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Hinsichtlich der Untersuchungsmethode und des Untersuchungsumfangs ergibt sich für das 
����������	
������������� 
� Der Aspekt eines Verlustes wertvoller landwirtschaftlicher Produktionsfläche zur Erzeu-
gung hochwertiger Nahrungsmittel und nachwachsender Rohstoffe muss mit in die Untersu-
chung und Bewertung einfließen. 
� Sollte zur Kompensation der Vorhaben bzw. der Eingriffe die Umsetzung von Aus-
gleichsmaßnahmen notwendig sein, weisen wir darauf hin, dass durch sinnvolle Lenkung des 
Ausgleichs eine weitere Inanspruchnahme oder ein weiterer Verbrauch landwirtschaftlicher Flä-
chen dringend zu vermeiden ist. Hierunter fallen sowohl eine Extensivierung von Flächen als 
auch Umwandlungen in eine nicht landwirtschaftliche Nutzung.  
� Für die Landwirtschaft verträgliche Kompensationsmaßnahmen sind Waldaufwertungen 
durch Umwandlung, Kalkungen im Wald oder flächensparende Gewässerrenaturierungen. Dar-
über hinaus sind Ausgleichsmaßnahmen in den zahlreichen im Ortenaukreis ausgewiesenen 
Naturschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebieten zu befürworten. 
 
Aus unserer Sicht bestehen keine weiteren Anregungen und Bedenken zu den vorgelegten Pla-
nungen. 
 
IV. Amt für Waldwirtschaft 
Ansprechpartner/-in: Astrid Göldner   Telefonnummer: 07823 5516 
 
Von den geplanten Änderungen im o.g. Flächennutzungsplan ist kein Wald betroffen. 
Aus Sicht der Unteren Forstbehörde bestehen keine Bedenken. 
 
V. Amt für Umweltschutz 
Ansprechpartner/-in: Frau Böhler   Telefonnummer: 0781 805 1357 
 
Die naturschutzfachliche Stellungnahme liegt nicht vor, wird aber nachgereicht. 
 
VI. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
Ansprechpartner/-in: Frau Ribar   Telefonnummer: 0781 805 9674 
 
Fristverlängerung bis 06.10.2020. 
 
VII. Gesundheitsamt  
Ansprechpartner/-in: Herr Lupfer                             Telefonnummer: 0781 805  
 
Von Seiten des Gesundheitsamtes spricht nichts gegen die Umsetzung der Vorhaben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stephan Manz 
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4. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der VVG Ettenheim, 
Ortenaukreis 

Hier: Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 07.08.2019, mit Eingang am 21.08.2020 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im Rahmen des o.g. Planverfahrens nimmt das Landesamt für Denkmalpflege im Re-

gierungspräsidium Stuttgart wie folgt Stellung.  

 

1) Darstellung des Schutzgutes, fachliche Erläuterung der archäologischen 

Sachlage 

Die 4. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der VVG Ettenheim 

betrifft in drei Fällen (MA1, MA2, OR1) archäologische Kulturdenkmale gemäß § 2 

DSchG BW bzw. siedlungsgünstige Flächen in Nähe archäologischer Kulturdenkmale 

gemäß § 2 DSchG BW: 

Die Flächen MA 1 und MA 2 (ca. 1,76 ha und 1,98 ha, beide als Erweiterung des be-

stehenden Gewerbegebiets �Im Speckenfeld��beabsichtigt) liegen innerhalb und un-

mittelbar östlich des archäologischen Kulturdenkmals der Gemeinde Mahlberg, Ge-

markung Mahlb����� �Speckenfeld�� � Listen-Nr. 9: vorgeschichtliche, römische und 

mittelalterliche Siedlungsspuren, die als positive Bewuchsmerkmale durch Luftbilder 

sowie durch Lesefunde festgestellt worden sind. Zudem befindet sich etwas nördlich 
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der Fläche MA 2 ein weiteres archäologisches Kulturdenkmal der Gemeinde Mahl-

berg, Gemarkung Mahlb������Obere Breite��� Listen-Nr. 2: römische Siedlung, die bei 

Begehungen durch das Auffinden zahlreicher römischer Keramikscherben nachge-

wiesen wurde. Zudem kamen vorgeschichtliche Keramik und Eisenschlacken zutage. 

 

 

Die Fläche OR 1 (ca. 3,55 ha als Erweiterung des bestehenden Wohngebiets �Ober-

feldstraße/In der Breite� beabsichtigt) liegt zum Teil innerhalb des archäologischen 

Kulturdenkmals der Gemeinde Mahlberg, Gemarkung Orschweier�� �Ziegelackern�� � 

Listen-Nr. 2: römische Siedlung und mögliche römische Ziegelproduktion.  
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2) Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 

grundsätzlich ein öffentliches Interesse.  

Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir 

Folgendes an: 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Vorunter-

suchungen durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-

gart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustel-

len, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. Da-

zu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die 

Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers.  

Die archäologischen Voruntersuchungen bedürfen im Regelfall aufgrund ihrer Größe 

einer baurechtlichen Genehmigung, die auch eine erforderliche naturschutzrechtliche 

Genehmigung (nebst ggf. weiterer betroffener Fachbereiche) umfasst. Der Vorhaben-

/Erschließungsträger beantragt alle erforderlichen Genehmigungen bei den zuständi-

gen Behörden und unterrichtet das LAD, sobald diese vorliegen.  

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 

durch das LAD die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere 

Wochen/Monate in Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträger finanziert 

werden muss.  

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 

verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-

meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-

tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-

schichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werkta-

ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-

malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
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Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 

27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 

Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Lan-

desamt für Denkmalpflege, Dr. Gertrud Kuhnle (Tel. 0761 208-3584). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gertrud Kuhnle 



 
 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.ortenaukreis.de/datenschutz. Sie können diese auf Anfrage auch schriftlich erhalten. 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und 

vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 

 

Vorbemerkung 

 

Mit der Beteiligung wird den Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der 

Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes 

und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen. Die 

Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. 

 

 

Absender: Landratsamt Ortenaukreis Datum: 12.10.2020 

 - Amt für Umweltschutz - Tel.:  0781 805 1357 

 Badstraße 20 Fax.: 0781 805 1449 

 77652 Offenburg Bearbeiter: Eva Böhler 

  E-Mail: eva.boehler@ortenaukreis.de 

  Az.: 622-364.53/Bö 

 

Allgemeine Angaben 

 

Stadt/Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft 77955 Ettenheim 

 

 Flächennutzungsplan 4. Änderung Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim 

 Bebauungsplan für das Gebiet       

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan       

 sonstige Satzung       

 

Ihr Schreiben vom: 07.08.2020 Fristablauf für die Stellungnahme am: 21.09.2020 

    verlängert bis 19.10.2020 
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Stellungnahme 

 

1. Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG i. V. m. NSG-RVO) 

 nein  ja        Ausnahme/Befreiung 

 

2. Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG i. V. m. LSG-RVO) 

 nein  ja        Erlaubnis/Genehmigung 

 

3. Natura 2000 - FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet (§§ 33 ff BNatSchG) 

 nein  ja        FFH-Verträglichkeitsprüfung 

 

4. Arten und natürliche Lebensräume nach Umweltschadensgesetz (§ 19 BNatSchG) 

 Anhang II  zu beachten 

 Lebensraumtyp zu beachten 

 

5. Besonderer Artenschutz (§ 44 ff BNatSchG) 

 nein  ja siehe Erläuterungen unten 

 

6. Biotop/Waldbiotop (§ 30 ff BNatSchG) 

 nein  ja siehe Erläuterungen unten  Ausnahme 

 

7. Naturpark (§§ 17 ff BNatSchG i. V. m. Naturparkverordnung) 

 nein  ja        Erlaubnis 

 

8. Eingriffs-/Ausgleichsregelung, ggf. gemäß Ökokonto (§§ 13 ff BNatSchG i. V. m. ÖKVO) 

zu beachten 

 

Beurteilung der einzelnen Flächen 

 

Ettenheim 

ET 1 

Die Ausführungen im Umweltbericht sind plausibel und nachvollziehbar.  

 

Artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNatSchG sind generell zu beachten. Falls 

Umbauten an den Bestandgebäuden geplant sind, empfehlen wir zur Beurteilung eine 

fachliche Begleitung.  
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Unmittelbar angrenzend zum Plangebiet befindet sich das nach § 30 BNatSchG geschützte 

��������Feldhecken und Feldgehölz SW Ettenheim I�. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

verboten.  

 

Mahlberg 

MA1; MA2; OR1 

Die Ausführungen im Umweltbericht sind plausibel und nachvollziehbar. 

 

Die Artenschutzrechtlichen Belange sind im Rahmen des Bebauungsplanes vertieft zu 

betrachten. Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass bei einem möglichen 

aufwändigen Ausgleich im räumlichen Zusammenhang ein zeitlicher Vorlauf miteinbezogen 

werden sollte. Um Risiken zur Realisierung der Ziele auf den nachfolgenden 

Planungsebenen zu vermeiden, empfehlen wir eine frühzeitige Untersuchung.  

 

Kappel-Grafenhausen 

KA1 

Der zuständige Naturschutzbeauftrage hält die Realisierung der Sonderbaufläche 

�	�
������������������������
��������������������������������������
����� ��������������

zwingend erforderlich sind. Weiterhin ist eine Teilfläche des FFH- Gebietes 

�!��"�������#����$
������$����"�����������"����ffen. Die Durchführung einer Natura % 

2000- Verträglichkeitsprüfung sei unabdingbar.  

 

Die Ausführungen im Umweltbericht sind plausibel und nachvollziehbar. Die in den 

Gutachten vorgeschlagenen weiteren Untersuchungen sind um Risiken zur Realisierung der 

Ziele auf den nachfolgenden Planungsebenen zu vermeiden durchzuführen.   

 

Gemäß den vorgelegten Unterlagen befindet sich die Erweiterungsfläche innerhalb des FFH 

&�"�������!��"�����#����$
������$����"����'�$����(atura 2000 Vorprüfung ist zu ergänzen. 

Ggf. muss im Anschluss eine Verträglichkeitsprüfung erfolgen. Darin ist auch auf 

Summationswirkungen einzugehen. Wir empfehlen die Vorprüfung gemäß Formblatt der 

LUBW durchzuführen.  

 

Weitere Untersuchungen sind gemäß der artenschutzrechtlichen Abschätzung 

durchzuführen. Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass bei einem möglichen 

aufwändigen Ausgleich im räumlichen Zusammenhang ein zeitlicher Vorlauf miteinbezogen 

werden sollte, ggf. sollten bestimmte Strukturen erhalten bleiben. 
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Falls das Biotop dennoch erheblich in Anspruch genommen werden sollte, ist eine 

Ausnahmegenehmigung oder ggf. Befreiung zu beantragen. Dort wären Angaben zu einem 

ggf. möglichen gleichartigen und gleichwertigen Ausgleich anzugeben. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass aus naturschutzfachlicher Sicht ein Ausgleich von Feuchtgebietsstrukturen 

als kritisch angesehen wird. Wir empfehlen daher den Erhalt der Strukturen.  

 

Unmittelbar angrenzend zum Eingriffsbereiches befindet sich die nach § 30 BNatSchG 

����)�����	�������	�*��+�	�)
�!	
��	,-%$	.���!	��
������
������ !	�rhebliche 

Beeinträchtigungen sind verboten.  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass zur Betroffenheit des Regionalen Grünzuges bzw. des 

Vorranggebietes für Naturschutz und Landschaftspflege der Regionalverband zu hören ist.  

 

GR2  

Die Vorgaben des ��������������	�������������
 ���  sind einzuhalten. 

 

Ringsheim 

RI1 

Die Ausführungen im Umweltbericht sind plausibel und nachvollziehbar. Eine Realisierung 

sollte erst nach Umsetzung des östlich geplanten Baugebietes stattfinden um 

Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild zu vermeiden.   

 

Die Artenschutzrechtlichen Belange sind im Rahmen des Bebauungsplanes vertieft zu 

betrachten. Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass bei einem möglichen 

aufwändigen Ausgleich im räumlichen Zusammenhang ein zeitlicher Vorlauf miteinbezogen 

werden sollte. Um Risiken zur Realisierung der Ziele auf den nachfolgenden 

Planungsebenen zu vermeiden, empfehlen wir eine frühzeitige Untersuchung.  

 

RI2 

Die Ausführungen im Umweltbericht sind plausibel und nachvollziehbar.  

 

Die Artenschutzrechtlichen Belange sind im Rahmen des Bebauungsplanes vertieft zu 

betrachten. Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass bei einem möglichen 

aufwändigen Ausgleich im räumlichen Zusammenhang ein zeitlicher Vorlauf miteinbezogen 
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werden sollte. Um Risiken zur Realisierung der Ziele auf den nachfolgenden 

Planungsebenen zu vermeiden, empfehlen wir eine frühzeitige Untersuchung.  

 

Schutzgut Luft und Klima 

 

Als Anpassung an den Klimawandel und gegen die Aufheizung in bebauten Bereichen wird 

empfohlen, Gebäude zu begrünen. Zudem sollte auf entsprechende Eingrünung der Gebiete 

geachtet werden.  

 

Kompensation für alle Flächen  

Durch die Überplanung der Fläche entstehen Eingriffe im Sinne § 14 BNatSchG. Diese sind 

auf der Ebene des Bebauungsplanes entsprechend zu kompensieren.  

 

 

__________________________ 

Unterschrift 
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